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und ebenso die öffentliche Feilbietung oder An-
preisung von Heilmitteln gegen die Geschlechts-

krankheiten ist bei strenger Strafe verboten.

6. Wer, obschon an einer Geschlechtskrank-

heit leidend, mit einer andern Person ge-

schlechtlich verkehrt, und sie dadurch der Ge-

fahr der Ansteckung aussetzt, ist strafbar.
7. Sowohl der behandelnde Arzt, als die

Beamten sind bei Androhung von schweren

Strafen zum Stillschweigen verpflichtet über

alles das, was sie vermöge ihrer amtlichen

Stellung erfahren.

Außerdem zählt er die Maßnahmen auf,
deren Durchführung zunächst geboten wäre.

Sie lauten:
1. Vereinbarung unter den Kantonen zur

unentgeltlichen Behandlung der Geschlechts-

kranken. Jeder Kanton sollte verpflichtet sein,

die Behandlung seiner unbemittelten Ge-

schlechtskranken auf Staatskosten zn über-

nehmen. Es ist verwerflich und von sehr be-

denklichen Folgen begleitet, daß zahlungs-
unfähige Kantonsfremde, die mit Geschlechts-

kranheiten behaftet sind, wie das heute noch

meistens geschieht, in den Spitälern ihres
Wohnkantons nicht aufgenommen, sondern

in ihre Heimat abgeschoben werden. Die
Folge dieses Verfahrens ist meist die, daß

sich solche Kranke überhaupt nicht behandeln

lassen, sondern ihrem Berufe weiter nachgehen

und ihre Krankheit verbreiten.

2. Sämtlichen Kantonsspitälern sind ge-

nügend große Abteilungen für Geschlechts-

kranke anzugliedern, deren Leiter spezialistisch

geschult sein sollen. Das ist ein Postulat,
das bis jetzt in einem der beiden Punkte
oder in allen beiden bei uns fast noch nir-
gends erfüllt ist.

3. Die Behandlung der Geschlechtskrank-

heiten durch nicht approbierte Aerzte muß

durch strenge Strafen untersagt werden.

4. Die männliche Jugend, vor allem die-

jenige der Städte, ist durch Abhaltung von

Vorträgen und Demonstrationen vor den

Gefahren der Geschlechtskrankheiten zu war-

neu; auch in den Rekrutenschulen könnte

vielleicht noch mehr als bisher, diesem Ge-

genstande Beachtung geschenkt werden.

5. Krankenkassen, welche nicht die Ge-

schlechtskrankheiten mit andern Krankheiten

gleichstellen, werden vom Bunde nicht mehr

subventioniert.
6. Es ist anzustreben, daß von jedem

Ehekandidaten amtlich ein von einem Arzte
auszustellendes Gesundheitsattest verlangt
wird, in welchem namentlich auch das Fehlen
einer Geschlechtskrankheit bezeugt werden soll.

Zààsrîlctisr 8ciincirjtsrbuii6.

Übgsor6nstsnvsrlammlung.
Schaffhausen hat es abgelehnt, im Jahre 1919 die Abgeordnetenversammlung durchzu-

führen, weil die Zugsverbindungen und die Zeitverhältnisse überhaupt zu große Schwierig-
keiten bieten.

Es ist uns dann gelungen, den Samariterverein Winterthur für diese Aufgabe zu ge-

winnen, was ihm auch an dieser Stelle bestens verdankt sei.

Wir teilen den Sektionen mit, daß die Ab geordneten Versammlung am 27. Juli
1919 in Winterthur stattfinden wird. Nähere Mitteilungen folgen auf dem Zirkular-
Wege und in der nächsten Nummer des „Roten Kreuzes."

Ölten, 3. Juni 1919. Der Zentral Präsident: Z. kciubsr.
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